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Ordnung über Beiträge, Umlagen, Gebühren und Pflichtstunden 

Beitrag- und Gebührenordnung 
Grundlage: § 11 Abs. 8 Nr. a und e , § 13 Abs. 5 der Satzung 
 

Nr Gegenstand Geltungsbereich Betrag / Anzahl 

1 Aufnahmegebühr für neue Mitglieder je Aufnahmeantrag 5,00 € 

2 Vereinsbeitrag für den 1. Pächter als Mitglied 
Vereinsbeitrag für weitere Pächter + passive Mitglieder 

je Mitglied 
je Mitglied 

24,00 € / Jahr 
18,00 € / Jahr 

3a 
3b 

Pacht für Gartenparzellen einschließlich Grundsteuer 
Pachtanteil für Gemeinschaftsflächen 

je Pachtgarten 
je Pachtgarten 

0,15 € / m² 
anteiliger Differenzaus-
gleich der Einnahmen 
3a zu Ausgaben 

4 Sicherheitsleistung für Neupächter je Pachtgarten 200 m² = 160,00 € 
je weitere 100 m² = 20,00 € 

5a 
5b 
5c 

Umlage des Mitgliedsbeitrages für den TGLB. Bautzen 
Umlage der Versicherungsprämien und Rechtsfond 
Versicherungsanteil für Gemeinschaftsflächen 

je Pachtgarten 
je Pachtgarten 
je Pachtgarten 

21,00 € 
3,90 € 
anteiliger Differenzaus-
gleich der Einnahmen 
5b zu Ausgaben 

6a jährlich zu leistende Mindestpflichtstunden; 
Der Vorstand ist ermächtigt, bei Neuverpachtungen im 
laufenden Pachtjahr oder nach schriftlich begründetem 
Antrag eines Pächters die Stundenzahl zu reduzieren 

je Pachtgarten 6 Stunden 

6b Abgeltung für nicht geleistete Pflichtstunden je Pachtgarten 12,00 € / Std 

7a 
7b 
 
7c 

Gebühr für Motor-Hacke, -Pflug oder –Sense mit Bediener  
Leihgebühr für Motorrasenmäher, Akku-Heckenschere und 
Akku-Rasentrimmer bei Selbstbedienung 
Aufwandsentschädigung für angeordnete Arbeitsleistungen 

pro angefangene Halbstunde 
pro angefangene Halbstunde 
 
pro angefangene Halbstunde 

10,00 € 
4,00 € 
 
6,00 € 

8 Wasser- und Stromanlagen: 
Grundgebühr: 
Verbrauch entsprechend Zählerablesung: 
Unterhaltungspauschale für Anlagen:  

je Anschluss: 
 

 
anteilige Grundgebühr der Versorger 
anteilige Verbrauchsgebühr der Versorger 
2,00 € pro Jahr 

9 Mahnungen 
1. Mahnung 
2. Mahnung 

je Pachtrechnung 
 
 
 

 
3,00 € 
5,00 € zzgl. Verzugszinsen 

 

 
Beschlossen durch die Mitgliederversammlung vom 27.03.2015, in der Fassung vom 26.04.2024. 
 
Göda, am 27. April 2024 
Bernhard Toffel 
 
 
1. Vorsitzender 

 


